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Index

10/01 Bundes-Verfassungsgesetz (B-VG)

41/01 Sicherheitsrecht

Norm

B-VG Art10 Abs1 Z7;

SPG 1991 §27a idF 1996/201;

SPG 1991 §3;

Rechtssatz

Die besondere Überwachung gemäß § 27a SPG 1991 - daneben gibt es auch besondere Überwachungsdienste auf

Grund anderer Verwaltungsvorschriften - soll die Aufrechterhaltung der ö?entlichen Ruhe, Ordnung und Sicherheit

gewährleisten, wobei diese Aufgabe, soweit es sich nicht bloß um Angelegenheiten der örtlichen Sicherheitspolizei

handelt, den Sicherheitsbehörden übertragen ist (vgl. Art. 10 Abs. 1 Z 7 B-VG iVm § 3 SPG 1991 und das E des VfGH vom

25. September 2001, B 1499/00-8). § 27a SPG 1991 überträgt den Sicherheitsbehörden die Überwachung gefährdeter

Vorhaben aber nur in dem Maße, in dem der dafür Verantwortliche zur Schutzgewährung nicht bereit oder nicht in der

Lage ist.
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